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Beschluß
über Grundsätze für die Gestaltung ökonomischer 

Beziehungen der Kombinate der Industrie 
mit den Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften 

sowie des Hochschulwesens
vom*12. September 1985

Die international beschleunigte Entwicklung der Produk
tivkräfte erfordert, das eigene Entwicklungstempo zu erhö
hen und so das nötige Niveau der Arbeitsproduktivität zu 
erreichen. Auf entscheidenden Gebieten ist um Spitzenposi
tionen zu kämpfen. Das gilt insbesondere für die Schlüssel
technologien, von denen die wirtschaftliche Dynamik zuneh
mend getragen wird.

Erforderlich ist dazu die organische Verbindung von Wis
senschaft und Produktion, die in der Planwirtschaft der DDR 
vornehmlich in den Kombinaten erfolgt. Im bevorstehenden 
Abschnitt der Intensivierung sind bedeutende Neuerungen 
notwendig, wie sie nur eine weit in die Zukunft reichende 
Grundlagenforschung hervorbringen kann. Wir brauchen 
eine Grundlagenforschung, die uns zu Spitzenleistungen in 
Wissenschaft und Technik führt, die wirtschaftlich wesentlich 
ergiebiger verwertet werden können.

Die Konzeption der mathematisch-naturwissenschaftlichen, 
medizinischen und technologischen Forschung an der Akade
mie und im Hochschulwesen ist dazu ständig auf den neue
sten Stand zu bringen und auf die Schwerpunkte und Haupt
richtungen der wichtigsten Wissenschaftsgebiete und Schlüs
seltechnologien zu konzentrieren.

Die Beziehungen der Kombinate zur Akademie und zum 
Hochschulwesen sind in großem Umfang zu erweitern. Dabei 
soll die Forschung an der Akademie und im Hochschulwe
sen den Erfordernissen der ökonomischen und technisch-tech

nologischen Entwicklung der Kombinate weitgehend ent
sprechen. Die in den Kombinaten mit dem ökonomischen 
Kreislauf verflochtenen bedeutenden Wissenschafts- und For
schungspotentiale sind auf der Grundlage des Erreichten we
sentlich auszubauen. Für die Gestaltung der Forschungsko
operation zwischen den Kombinaten und den Einrichtungen 
der Akademie und des Hochschulwesens sind entsprechend 
den neuen, an ökonomischen Gesichtspunkten orientierten 
Maßstäben folgende Grundsätze der Leitung, Planung,. Fi
nanzierung und ökonomischen Stimulierung anzuwenden:

1. Die Forschungskooperation der Kombinate der Industrie 
mit der Akademie der Wissenschaften, den Universitäten 
und den Hochschulen ist auf der Grundlage des Planes 
in Wirtschaftsverträgen verbindlich festzulegen.

Als Vertragsformen sind der langfristige Koordinierungs- 
vertrag für die Gestaltung der Forschungskooperation 
insgesamt und der Leistungsvertrag für die einzelnen 
konkreten Forschungsarbeiten anzuwenden. Die Wirt
schaftsverträge sind zwischen den Generaldirektoren der 
Kombinate und den zuständigen Leitern der Akademie
einrichtungen bzw. Rektoren der Universitäten und Hoch
schulen abzuschließen.

In den Koordinierungsverträgen sind erstens die Haupt
gebiete der Forschungskooperation festzulegen, um durch 
gemeinsame Strategien für die wissenschaftlich-techni
sche Entwicklung stabile Grundlagen für die verträgliche 
Kooperation zu konkreten Aufgaben der Grundlagen- 
und angewandten Forschung zu schaffen. Dabei ist 
gleichzeitig zu gewährleisten, daß die Einrichtungen der 
Akademie und des Hochschulwesens die langfristige tech
nisch-technologische Entwicklung der Kombinate bei der 
Profilierung der erkundenden Grundlagenforschung be
rücksichtigen können.

Zweitens sind in die Koordinierungsverträge Maßnah
men aufzunehmen, mit denen die in den Leistungsver-


